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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 24.04.2019 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
Betreff: Anfrage der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zum Denkmalschutz-

Sonderprogramm VIII der Bundesregierung 
  
 
Mit dem Haushaltsbeschluss des Bundestages im November 2018, wurden für das 
Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII (DS VIII) 40 Millionen Euro bereitgestellt. 
Antragssteller/Projektträger können Gebietskörperschaften, Kirchen, Stiftungen, Vereine und 
Privatpersonen sein. Die Bundesregierung stellt damit eine finanzielle Hilfe für national 
bedeutsame oder das kulturelle Erbe mitprägende unbewegliche Kulturdenkmäler zur 
Verfügung. 
 
 
Wir fragen dazu: 
 
 

1. Welche Denkmäler sind aus Sicht der Stadtverwaltung in Halle (Saale) national 
bedeutsam oder das kulturelle Erbe mitprägend? 

 
2. Ist im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms VIII durch die Stadt ein 

Antrag gestellt worden? 
 

3. Sind der Stadt Anträge von 3. im Rahmen des Denkmalschutz-
Sonderprogramms VIII bekannt? 
 

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
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Stadt Halle (Saale)                                 16. April 2019 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 24.04.2019 
Anfrage der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zum Denkmalschutz- 
Sonderprogramm VIII der Bundesregierung 
Vorlagen-Nummer: VI/2019/05048 
TOP: 10.1 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Welche Denkmäler sind aus Sicht der Stadtverwaltung in Halle (Saale) national 
    bedeutsam oder das kulturelle Erbe mitprägend? 
Die Einstufung von Denkmalen als „national bedeutsam“ obliegt dem Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt als dem gemäß Denkmalschutzgesetz LSA 
für die Denkmalerfassung zuständigen Fachamt. „Das kulturelle Erbe mitprägend“ sind eine 
Vielzahl von Baudenkmalen und städtebaulichen Gesamtanlagen aus dem reichen 
Denkmalbestand unserer Stadt (ca. 3.000 Baudenkmale, ca. 3.500 Objekte in 
Denkmalbereichen). 

 
 

2. Ist im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms VIII durch die Stadt ein  
    Antrag gestellt worden? 
Nein. Das Programm wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien kurzfristig am 10.12.2018 aufgelegt.  
Vorrausetzung für die Beantragung ist das Vorliegen eines Kosten- und Finanzierungsplanes 
für ein konkret geplantes Projekt. Die Stadt hat kein Projekt für dieses Programm.  

 
3. Sind der Stadt Anträge vom 3. Im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII  
    bekannt? 
Der Stadtverwaltung ist bekannt, dass für Sanierungsarbeiten an der Moritzkirche Mittel aus 
dem o. g. Programm beantragt worden sind. 
 
 
 
 
René Rebenstorf  
Beigeordneter  
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